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Die jüngsten veröffentlichten Untersuchun-
gen zur Vergütung der Aufsichtsratsvorsit-
zenden in Deutschland im Jahr 2011 (DAX-
Unternehmen) wirft regelmäßig die Frage
nach der Angemessenheit der jeweiligen
Vergütungshöhe auf. Der Gesetzgeber hat
die Gewährung einer Aufsichtsratsvergü-
tung in § 113 Abs. 1 Satz 1 AktG als Kann-
Vorschrift formuliert: „Den Aufsichtsrats-
mitgliedern kann für ihre Tätigkeit eine Ver-
gütung gewährt werden.“ Im Übrigen „soll
sie in einem angemessenen Verhältnis zu
den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder
und zur Lage der Gesellschaft stehen“ 
(Satz 3). Was also sind die Aufgaben eines
Aufsichtsrats?

Das positive Selbstverständnis
Die Aufgaben des Aufsichtsrats ergeben
sich aus Gesetzen, Satzungen, Gesell-
schaftsverträgen, Kodizes und vor allem aus
dem eigenen Selbstverständnis des Auf-
sichtsratsmitglieds bzgl. seiner Arbeit als
Mitglied des Gremiums. Ein positives
Selbstverständnis kann nicht verordnet,
muss aber erwartet werden. So muss z.B. je-
mand, dem ein Aufsichtsratsmandat ange-
tragen wird, sich ehrlich und ernsthaft prü-
fen, ob er zur Wahrnehmung dieses Man-
dats auch die erforderliche Zeit hat: Neben
den regulär stattfindenden Aufsichtsratssit-
zungen (viermal im Jahr) ist zu denken an
weitere fallweise einzuberufende Sitzungen,
an die Arbeit zwischen den Sitzungen (auch
Sanierungsfälle!), an die Vor- und Nachbe-
reitung einer Sitzung und an die Sitzungen
in Ausschüssen; dies gilt vor allem dann,
wenn jemand Aufsichtsratsvorsitzender ist.

Als solcher ist er dann „Dreh- und Angel-
punkt“ der Aufsichtsratsarbeit und hat auch
diese verantwortlich zu organisieren.

Bei Zeitmangel ist von der Übernahme
eines Mandats abzusehen; das Aufsichts-
ratsmitglied bietet dann keinen substantiel-
len Mehrwert für Aufsichtsrat, Vorstand
und das Unternehmen. 

Sehr erfahrene Aufsichtsratsprofis „ver-
tragen“ durchaus auch mehrere Aufsichts-
ratsmandate, dennoch sollte die Obergren-
ze bei fünf Mandaten sein und nicht, wie in
§ 100 Abs. 2 Ziff. 1 AktG, bei zehn. Auch
sollte man sich nicht scheuen, höchst erfah-

Was ist die beste Praxis?
Aufgaben und Selbstverständnis des Aufsichtsratsmitglieds

Fortsetzung: nächste Seite â

Big Brother is watching you: Aufsichtsräte steigern durch ihre Kontrolle das Vertrauen in das Unternehmen.
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rene und aktive Aufsichtsratsmitglieder
trotz einer in der Satzung empfohlenen Al-
tersgrenze (z.B. 70 Jahre) im Kontrollgre-
mium zu belassen. Unternehmerische Er-
fahrung, d.h. gute und schlechte Zeiten als
Unternehmer miterlebt und durchstanden
zu haben, ist in jedem Industrieaufsichtsrat
von entscheidender Bedeutung und für den
Vorstand und damit für das Unternehmen
wichtiger als die Kenntnis höchstrichterli-
cher Entscheidungen zur Haftung. 

Zum positiven Selbstverständnis gehö-
ren auch Rückgrat und Mut gegenüber den
Aufsichtsratskollegen und dem Vorstand.
So ist ein Aufsichtsratsmitglied in seinem
Gremium fehl am Platz, wenn es nur „ab-
nickt“. Seine Aufgabe ist es, kritisch und
wachsam zu sein, und, wenn erforderlich,
unbequem zu hinterfragen, auf Risiken hin-
zuweisen; vor dem Aufsichtsratsbeschluss
auch den Mut zu haben, selber zu bekennen,
dass es Zusammenhänge nicht versteht, die-
se aber erklärt haben möchte. Die Finanz-
krise hätte bei uns nicht die katastrophalen
Ausmaße erreicht, wenn wir in Deutsch-
lands Kreditinstituten fachlich versierte
Aufseher mit Rückgrat gehabt hätten, die
die Transaktionen adäquat und genügend
kritisch hinterfragt hätten. Gleichgültige
Aufsichtsratsmitglieder bringen daher kei-
nen Mehrwert für den Vorstand und das
Unternehmen. Ein Aufsichtsratsvorsitzen-
der hat besondere Vorbildfunktion gegen-
über den ordentlichen Aufsichtsratsmitglie-
dern. Initiative, Kritikfähigkeit und ein un-
abhängiges Urteilsvermögen, frei vom eige-
nen geschäftlichen oder persönlichen Inte-
resse, sind gerade von ihm zu erwarten und
auch vorzuleben. So sollten möglichst Kun-
den, Lieferanten, Banker und Berater des

Unternehmens nicht auch im Aufsichtsrat
des Unternehmens vertreten sein.

Zeit, Rückgrat und mögliche Unabhän-
gigkeit gehen bei einem professionellen
Aufsichtsrat einher mit seinem festen Vor-
satz, in und auch zwischen den Sitzungen
den Vorstand mit eigenen Erfahrungen, Ex-
pertise und Branchenkenntnissen zu bera-
ten. Der Vorstand, übrigens nicht nur in den
Aufsichtsratssitzungen, hat einen Anspruch
auf aktive Mitwirkung durch den Aufsichts-
rat. Unvorbereitete und passive Aufsichts-
ratsmitglieder sind kein Gewinn für den
Vorstand und somit auch nicht für das Un-
ternehmen. Sie sollten anderen aktiven Per-
sönlichkeiten Platz machen. Es ist Aufgabe
des Aufsichtsratsvorsitzenden, dieses zu er-
kennen und sensibel zu steuern. 

Zu einer Beratung gehört insbesondere
auch die gemeinsame Beratung zur Strate-
gie und langfristigen Entwicklung des Un-
ternehmens. Gerade hier kann ein Auf-
sichtsrat seine unternehmerischen Erfah-
rungen einbringen. Die Praxis zeigt, dass
Strategieberatung, wenn überhaupt, ledig-
lich zwischen Aufsichtsratsvorsitzendem
und Vorstand stattfindet, aber es sollte ein
Zusammenwirken von Vorstand und allen
Aufsichtsratsmitgliedern sein. Diese ge-
meinsame Beratung ist unter anderem
Kernaufgabe beider Gremien, auch zu initi-
ieren vom Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Die Präsenz von Frauen
Die eigene Antwort auf die Frage nach dem
eigenen Selbstverständnis eines Aufsichts-
rats (Zeit, Rückgrat, Unabhängigkeit, Bera-
tungswille) hat sicherlich nichts mit dem
Geschlecht einer Person zu tun. Insofern ist
es wenig förderlich, wenn in der durchaus

notwendigen und auch umzusetzenden
Hinwendung zu deutlich mehr weiblichen
Führungskräften und Aufsichtsräten spezifi-
sche Qualitäten von Frauen genannt wer-
den, die ihre Aufsichtsratsarbeit „besser“ er-
scheinen lassen sollen als die von Männern.
Das alleinentscheidende Kriterium für die
Wahl in ein Aufsichtsratsgremium kann und
darf nur die Qualität der Kandidaten sein,
nicht das Geschlecht. Dieses mag es dann
sein (Nachholbedarf!), wenn beide Kandi-
daten, weiblich und männlich, gleich in der
Qualität einzuschätzen sind. So ist es auch
folgerichtig, dass der Deutsche Corporate
Governance Kodex (DCGK) eine „ange-
messene Beteiligung von Frauen“ (Ziff.
5.4.1, 2. Abs. Satz 2) und nicht eine feste
Quote einfordert. Im Übrigen ist es eine
Pflichtverletzung des Aufsichtsrats, einer
Person wissentlich den Vorzug gegenüber
einer anderen zu geben, die das Aufsichts-
ratsmandat wesentlich professioneller ver-
sehen würde.

In Deutschland möchten erfahrungsge-
mäß weibliche Aufsichtsratsmitglieder kei-
ne „Quotenfrauen“ sein, sondern sich allein
durch Qualität qualifizieren.

Es ist Frau Monika Schulz-Strelow, Prä-
sidentin von FIDAR e.V., Berlin, zu danken,
dass der Wunsch nach mehr weiblichen
Aufsichtsräten seriös in „Industrie“ und
„Wirtschaft“ nicht nur vernommen worden
ist, sondern dass auch begonnen wird, die-
sen notwendigen Schritt umzusetzen.

Gleichermaßen dankbar muss die Wirt-
schaft dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und dem Verband Deutscher
Unternehmerinnen e.V. (VdU) sein, der

æ Fortsetzung
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dank der Initiative ihrer Geschäftsführerin
Frau Carlotta Köster-Brons mittlerweile ei-
ne Datenbank eingerichtet hat, in der quali-
fizierte, von Profis geschulte Frauen erfasst
sind und bei Bedarf an Aufsichtsgremien
vermittelt werden können. Eine Fachjury
unterstützt den VdU bei der Auswahl der
Frauen; dem Gremium gehören Petra 
Ledendecker, Präsidentin VdU, Brigitte 
Zypries, Bundesjustizministerin a.D. und
MdB, Prof. Dr. Burkard Schwenker, Auf-
sichtsratsvorsitzender Roland Berger Stra-
tegy Consultants, und Dr. Axel Smend, Ge-
schäftsführender Gesellschafter Deutsche
Agentur für Aufsichtsräte, an.

Personalberater sprechen von verstärk-
ten Anfragen aus der Wirtschaft nach quali-
fizierten Frauen für Führungspositionen
und Aufsichtsratsmandate. Der VdU konn-
te verschiedentlich schon erfolgreich ver-
mitteln.

Die Schulung
Neben engagiertem positivem Selbstver-
ständnis zur Aufsichtsratsarbeit muss ein
Aufsichtsrat sich nicht nur, bevor er erstma-
lig ein neues Mandat übernimmt, sondern
auch während seiner Mandatszeit Fertigkei-
ten und Kenntnisse aneignen, die es ihm er-
möglichen, den Vorstand konstruktiv zu
überwachen und zu beraten (= Aufsicht +
Rat). 

Das Aufsichtsratsmitglied muss hierbei
selbst die Initiative ergreifen. Es obliegt
nicht der „Fürsorgepflicht“ des Aufsichts-
ratsvorsitzenden, sich um die Professionali-
sierung seiner Gremienmitglieder zu küm-
mern. Allerdings wird ein sensibler Auf-
sichtsratsvorsitzender vor dem Hintergrund
der immer komplexer gewordenen und wer-

denden Kontrollaufgaben und der deutlich
gestiegenen Anforderungen an ein Auf-
sichtsratsmitglied bei sich bietender Gele-
genheit auf Trainings- und Schulungsmög-
lichkeiten hinweisen. Bemerkenswert in
diesem Zusammenhang sind Eigeninitiati-
ven z.B. des Landes Berlin, des Freistaates
Sachsen, des Niedersächsischen Städtetages
(für niedersächsische Kommunen), wo sich
gezielt und themenspezifisch Mandatsträ-
ger aus Unternehmen der öffentlichen
Hand schulen lassen. Dadurch, dass bei die-
sen Veranstaltungen u.a. auch Minister bzw.
Senatoren und Staatssekretäre sich die Zeit
nehmen (drei bis sechs Stunden), ihren In-
formations- und Diskussionsbedarf zu be-
friedigen, wird ein disziplinierter Umgang
mit der Aufsichtsratspraxis in Unternehmen
der öffentlichen Hand vorgelebt und erhält
die Aufmerksamkeit, die ihr zu Recht zu-
steht.

Gremien anderer Aktiengesellschaften
bitten anlässlich von stattfindenden Auf-
sichtsratssitzungen externe Fachleute, über
neueste Entwicklungen in der Aufsichtsrats -
praxis zu sprechen.

Welches sind nun die Lerninhalte, die
ein Aufsichtsratsmitglied vor Mandatsüber-
nahme verinnerlicht haben sollte? Beispiel-
haft sind folgende Themen zu nennen:

Aufgaben, Pflichten und Rechte; Haf-
tung und Verantwortung der Aufsichtsrats-
mitglieder; D&O-Versicherung; Zusam-
menspiel von Vorstand und Aufsichtsrat;
Größe und Zusammensetzung des Auf-
sichtsrats/Mitbestimmung; die Arbeit des
Aufsichtsratsvorsitzenden; Vorstands- und
Aufsichtsratsvergütung; Struktur und Inhalt
und Prüfung von Jahresabschlüssen; Kon-
troll- und Risikomanagementsystem sowie

auch Besonderheiten bei Unternehmen der
öffentlichen Hand wie z.B.: „entsandte Auf-
sichtsratsmitglieder“; „Weisungen“; „unter-
nehmensöffentliches Interesse“; „Ver-
schwiegenheitspflicht“.

Besonders hinzuweisen ist auf das Er-
fordernis von Kenntnissen und Fähigkeiten
des unabhängigen „Finanzexperten“ im
Aufsichtsrat (§ 100 Abs. 5 AktG) bzw. im
Prüfungsausschuss (§ 107 Abs. 3 Satz 2,
Abs. 4 AktG). Diese Kenntnisse erstrecken
sich auf die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses, der Wirksamkeit des inter-
nen Kontrollsystems, des Risikomanage-
mentsystems, des internen Revisionssys-
tems und der Abschlussprüfung.

Da der Gesetzgeber bedauerlicherweise
nur einen einzigen Finanzexperten im Prü-
fungsausschuss fordert, ist der Aufsichts-
ratsvorsitzende gut beraten, bei der Qualität
des Finanzexperten hohe Maßstäbe anzule-
gen.

Die Evaluierung
Ohnehin sind es immer wieder die über-
durchschnittlich „starken“ Aufsichtsratsvor-
sitzenden, denen es gelingt, mit Eigeninitia-
tive, Sensibilität und vorgelebtem Selbstver-
ständnis (dazu gehören auch Termintreue,
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit) die Sit-
zung mit engagierten, diskussionsbereiten
und fleißigen Gremienmitgliedern zu mo-
derieren.

Es sind in der Praxis auch genau diese
„starken“ Aufsichtsratsmitglieder, die daran
interessiert sind, dass die Arbeit, Qualität
und Effizienz „ihres“ Gremiums zumindest
„bester Praxis“ entspricht. Sie lassen gemäß
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ANZEIGE

Ziff. 5.6 DCGK Evaluierungen der Qualität
der Aufsichtsratsarbeit durchführen. Dabei
geht es im Wesentlichen um folgende auf-
sichtsratsrelevante Parameter: Zusammen-
setzung; Satzung und Organisation; Pflich-
ten; Struktur/Arbeitsweise/Aufsichtsrats-
vorsitzender; Aufsichtsratssitzung selbst;
Unabhängigkeit/Interessenkonflikte; Ver-
gütung; Arbeit und Besetzung der Aus-
schüsse; Selbstverständnis des Aufsichtsra-
tes, auch zu dem strategisch immer bedeu-
tender werdenden Thema der „sozialen
Verantwortung“. Zu diesen Kriterien wer-
den – tunlichst durch eine gremienerfahre-
ne neutrale Persönlichkeit – auf Augenhöhe
mit dem Aufsichtsrat strukturierte anonyme
Interviews geführt; d.h., nur der Fragesteller
kennt die einzelnen Antworten der Auf-
sichtsratsmitglieder. Kritikpunkte und Defi-
zite werden vorzugsweise eher einem Neu-
tralen in Einzelgesprächen gegenüber er-
wähnt als offen im Gremium selbst, insbe-
sondere dann, wenn man schon über einige
Jahre zusammen Gremienarbeit geleistet
hat. 

Im Anschluss an die anonymen Einzel-
gespräche wird ein Bericht erstellt, der ins-
besondere Feststellungen, Empfehlungen
und Anmerkungen zu oben aufgerufenen
Kriterien enthält. Hierbei sind Hinweise zu
„Was ist die beste Praxis?“ besonders wert-
voll; also: Wie sieht es üblicherweise in gut
geführten börsennotierten Unternehmen
aus? Es geht also um konkrete Handlungs-
empfehlungen gemäß gängiger, korrekter
und effizienter Praxis für die Aufsichtsrats-
mitglieder.

So wird mittlerweile dieser Beurtei-
lungsprozess auch als „Herzstück“ des
DCGK angesehen, denn in der Beurteilung

von Leistung, Qualität und Effizienz der
Aufsichtsratsarbeit spiegeln sich der gesam-
te Umgang und das Verhalten des Auf-
sichtsrats zu allen aufsichtsratsrelevanten
Themen wider.

Fazit
Professionelle Aufsichtsratsarbeit ist heute,
mehr denn je, Vertrauensfaktor für die Ak-
tionäre, Mitarbeiter, Fremdkapitalgeber, Fi-
nanzwelt und Geschäftspartner. ß
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